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 Veröffentlicht am 11.05.1987

Norm

DSt 1872 §2 I

RAO §8

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der bei der Gewerbebehörde um eine Gewerbeberechtigung zur "Eintreibung fremder Forderungen"

(Inkassobüro) ansucht, ohne in seinem Antrag darauf hinzuweisen, daß er auch die Ausübung der Rechtsanwaltschaft

verrichten werde, beeinträchtigt Ehre und Ansehen des Standes.
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